STADT MEERBUSCH

Drucksache: FB2/1550/2022

Beschlussvorlage -6ffentlich- vom 16. August 2022

Gremium Sitzungstermin

Jugendhilfeausschuss 01.09.2022

Forderung der Kinder- und Jugendarbeit des Biirgervereins Ossum-Bosinghoven

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beschlieBt, die Kinder- und Jugendarbeit des Bulrgervereins Ossum-
Bosinghoven gem. der Allgemeinen Fordergrundsatze des geltenden Kinder- und Jugendforderplans
der Stadt Meerbusch (Seite 55 / Abschnitt 2.1.), auch ohne Anerkennung als Trager der Freien Ju-
gendhilfe gem. § 75 SGB VIII, zu férdern.

Die Forderung soll analog der Férderung von Jugendverbanden mit einem Pauschalzuschuss nach der
im Kinder- und Jugendforderplan festgelegten Systematik erfolgen (siehe Seite 67 Kinder- und Ju-
gendforderplan /bzw. Seite 15 der Forderrichtlinien zum Kinder- und Jugendférderplan). Die Forde-
rung erfolgt, solange die Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des derzeit gdiltigen Kinder- und Ju-
gendforderplans der Stadt Meerbusch 2022 — 2025 durchgefihrt und jeweils fristgerecht (31.10.)
ein entsprechender Antrag bei der Verwaltung gestellt wird.

Im Jahr 2022 erfolgt eine anteilige Forderung ab Beginn der Angebote.

Mit der Aufstellung des neuen Kinder- und Jugendforderplans der Stadt Meerbusch ab 2026 wird
Uber eine Férderung neu entschieden.

Voraussetzung fur die Forderung ist der Abschluss einer Vereinbarung zum Tatigkeitsausschluss ein-
schlagig vorbestrafter Personen nach § 72 a SGB VIl durch den Birgerverein Ossum-Bosinghoven.

Alternativen:

Sachverhalt:

Mit mail vom 10.07.2022 wandte sich der Vorsitzende des Blrgervereins Bosinghoven an die Ver-
waltung mit der Bitte, eine Forderung zur geplanten Jugendarbeit des Birgervereins aus Mitteln des
Kinder- und Jugendforderplans des Landes Nordrhein-Westfalen zu erhalten.

Uber den Kinder- und Jugendférderplan des Landes erhalt die Stadt Meerbusch eine Pauschale zur
Forderung der Kinder- und Jugendarbeit. Diese Gelder flieBen in die Zuschisse des stadtischen Kin-
der- und Jugendférderplanes ein.

Der Burgerverein Ossum-Bdsinghoven will gemaB seiner Satzung die soziale und kulturelle Entwick-
lung des Ortes fordern.
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Auszug aus der Satzung:

§ 2 Zweck des Vereins / Gemeinndtzigkeit

(1) Der Verein will die Interessen der Birger Ossum - Bosinghovens in allen Gegenwarts- und Ent-
wicklungstfragen zu erfahren suchen und vertreten. Dies soll insbesondere im Rahmen der Aufgaben
des Stadtgebiets gegentiber den gesetzlichen Vertretungskorperschaften, Verwaltungsdienststellen,
Vereinen, Verbanden, sonstigen Organisationen und Einzelpersonen geschehen.

(2) Die Forderung der Heimat- und Brauchtumspflege, des Natur- und Denkmalschutzes, die soziale
und kulturelle Entwicklung, sowie die Verschonerung des Ortes Ossum-Bosinghoven.

(3) Der Verein verfolgt ausschlielSlich und unmittelbar gemeinndiitzige und mildtatige Zwecke im Sin-
ne des Abschnitts ,, Steuerbeglinstigte Zwecke” der Abgaben-oranung. Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhaltnismalBig hohe Vergiitung
begdinstigt werden.

(4) Der Veerein ist selbstlos tatig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(5) Politisch, rassisch und religios ist der Birgerverein unabhangig und neutral.

Der Verein finanziert sich aus Mitgliedsbeitragen (6 € Jahresbeitrag, 2 € fur jedes weitere Haushalts-
mitglied), Wettbewerbsgelder aus , Unser Dorf hat Zukunft”, Sponsoring von Firmen und Spenden
der BUrger. Aktuell hat der Verein 520 Mitglieder.

In zwei Gesprachen wurde eine magliche Férderung mit dem Vorsitzenden des Burgervereins be-
sprochen.

Die vorgeschlagenen Angebote der Jugendarbeit (z.B. regelmaBige Treffen fUr Jugendliche / Einzel-
angebote fur Kinder wie Kreativ-workshops, Jahreszeitliches Backen ) sollten analog der Forderung
der Jugendverbande erfolgen.

Der Pauschalzuschuss an Jugendverbande sieht folgende Forderungen vor:

¢  fUr jede regelmaBig durchgeflhrte Veranstaltung mit Kindern und Jugendlichen, die
mindestens 30mal im Jahr stattfindet (z. B. Gruppenstunden, Treffs o. &. auch in di-
gitalen Formaten) einen Pauschalbetrag von 300,-- € pro Jahr,

¢  flr jede Veranstaltung mit Kindern und Jugendlichen, die mindestens 12mal im Jahr
stattfindet (z. B. Arbeitsgemeinschaften zu bestimmten Themen, Neigungsgruppen
0. a. auch in digitalen Formaten) einen Pauschalbetrag von 150,-- € pro Jahr,

¢  fUr jede Einzelveranstaltung mit Kindern und Jugendlichen (z. B. Tagesfahrten, Spiel-
feste, Disco, Film u. &. auch in digitalen Formaten) einen Pauschalbetrag von 35,-- €
pro Jahr.

. Einzelveranstaltungen mit gleichem Inhalt werden hochstens 3 x im Jahr bertcksich-
tigt.

Auch der Burgerverein Nierst erhalt Uber diese Forderposition Zuschisse aufgrund eines entspre-
chenden Beschlusses des Jugendhilfeausschusses in der Sitzung am 22.11.2018 (Vorlage FB 2 /
0862/2018) der auch fur nicht anerkannte Trager im Einzelfall eine Forderung ermoglicht.

Die Verwaltung schlagt daher eine gleiche Vorgehensweise fur den Burgerverein Ossum-
Bosinghoven vor.

Voraussetzung fur die Forderung ist der Abschluss einer Vereinbarung zum Tatigkeitsausschluss ein-
schlagig vorbestrafter Personen nach § 72 a SGB VIl durch den Burgerverein Ossum-Bosinghoven.

Die Forderung soll wahrend der Laufzeit des derzeitigen Kinder- und Jugendforderplans der Stadt

Meerbusch erfolgen, solange die Kinder- und Jugendarbeit durchgefihrt und jeweils fristgerecht
(31.10.) ein entsprechender Antrag bei der Verwaltung gestellt wird. Im Jahr 2022 erfolgt eine antei-
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lige Forderung ab Beginn der Angebote.

Mit der Aufstellung des neuen Kinder- und Jugendforderplans ab 2026 entscheidet der Jugendhil-
feausschuss erneut Uber alle Forderbereiche.

Finanzielle Auswirkung:

Durch die Ausflihrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den
Haushalt:

Die bendtigten Mittel fir die Jugendarbeit stehen im Budget bei Produktsachkonto

060.362.010 /53180010 zur Verfligung

In Vertretung
gez.

Frank Maatz
Erster Beigeordneter

Anlagenverzeichnis:

2022_09_01 JHA Email des Burgervereins Ossum-Bdsinghoven

2022_09_01 JHA Konzept fir Kinder- und Jugendarbeit des Blrgervereins Ossum-Bosinghoven
2022_09_01 JHA Satzung des Burgervereins Ossum-Bosinghoven

Seite 3 von 3



	Zuständig
	Typ
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5
	SMC_BM_VOTEXT6

